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qual ivi sta gl iedert  sich in übergeordnete Anforderungen, Kri terien und weiterführende Vorgaben (Anhänge und  

Grundlagenpapieren externer Anbieter).  Die nachfolgenden Inhalte sind demnach Tei l  der genehmigten Maste r-

version von qual ivi sta.  Wo nöt ig,  wurden diese auf die Bedürfnisse der betref fenden Kantone angepasst.  

 

a)  Mitarbeiter/ innen mit  einer abgeschlossenen Ausbi ldung der Tert iärstufe sind befähigt ,  die pf legerische 

Al leinverantwortung im Rahmen ihrer Kompetenzen wahrzunehmen. Dazu gehören die Fähigkeiten, die 

Verantwortung für den Pf legeprozess und das Case Management wahrzunehmen, in komplexen Situat i o-

nen zu entscheiden und selbständig einzugrei fen.  

b)  Wenn sie pf legerische Handlungen delegieren, gewährleisten sie die nöt ige Überwachung und tragen für 

ihre Entscheide und ihre Handlungen die Verantwortung.  

c)  Sie haben eine mindestens drei jährige Ausbi ldung mit  Diplom abgeschlossen.  

 

 Zur Tert iärstufe A zählen dipl .  Pf legefachf rau/Pf legefachmann HF, DN I I ,  AKP, PSYKP, KWS, dipl .  

Pf legefachfrau/Pf legefachmann FH und Pf legewissenschaft ler/ innen.  

 Zur Tert iärstufe B zählen Pf legefachfrau/Pf legefachmann DNI und Fachfrau/Fachmann Langzeitpf lege 

und –betreuung FA. Weitere Ausbi ldungen und ausländische Diplome werden angerechnet,  wenn sie 

vom SRK (Schweizerisches Rotes Kreuz) oder SBFI (Staatssekretariat  für Bi ldung, Forschung und I n-

novat ion) anerkannt und registriert  sind.  

 

https://www.qualivista.ch

